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§ . 4.

Die vorstehenden Bestimmungen beziehen
sich auch auf die Apotheker und Chemiker , je¬
doch sind diese von der Abgabe der Gebrauchs-
Declarationen über solche Apparate , welche die
im §. 5 . des Gesetzes vom 18 . July v . I .,
die Maischbottichsteuer betreffend , bestimmte
Größe nicht überschreiten , und deren sie sich nur
zur Ausübung ihrer Kunst bedienen , befreiet,
und die oberste Steuerbehörde kann unter be¬
sonderen Verhältnissen diese Begünstigung auch
auf größere Apparate auedehnen.

Urkundlich Unserer re. rc.

9 ) Bekanntmachung des Ca m m er - De-

partements der indirekten Steu¬

ern vom 22 . März , publ . den 1.

April 1 837.

Mit Seiner Königlichen Hoheit des Groß¬
herzogs Höchster Genehmigung werden zur wei¬
teren Ausführung der im Artikel 10 . des mit
dem Königreich Hannover und dem Herzogthum
Braunschweig über die Annahme eines gleich¬
mäßigen und gemeinschaftlichen Systems der
Eingangs - , Durchgangs - , Ausgangs - und
Verbrauchs - Abgaben , am 7 - Mai v . I . abge¬
schlossenen Vertrags getroffenen Verabredungen,
wegen des Verkehrs mit Spielkarten , so wie

Wegen des
Verkehrs mit
Spielkarten.
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in Beziehung auf die in der Regierungs- Be¬
kanntmachung vom 30. September 1822, we¬
gen Stempelung derselben, enthaltenen Vor¬
schriften und das unter der Nummer 51. des
Tarifs der Eingangs- und Ausgangs-Abga¬
ben (AnlageH.. zum Gesetz vom 18. Juli v.
Jahrs, die Eingangs-, Durchgangs- und Aus¬
gangs-Abgaben betreffend) ausgesprochene Ver¬
bot der Einfuhr von Spielkarten, folgende nä¬
here Bestimmungen erlassen:

8- i.
Einfuhr von Spielkarten.

Die Einfuhr von Spielkarten in das hie¬
sige La ) ist verboten.

Sie ist jedoch gestattet auf Erlaubniß-
scheine, welche von den bestehenden Spielkarten-
stempelbüreaus ertheilt werden.

Es hat demnach Jeder, wer Spielkarten
einzuführen beabsichtigt, sich mit einem Erlaüb-
mßschein des Spielkartenstempelbürcaus des Krei¬
ses, Stadt oder Amtes seines Wohnortes zu
versehen.

Ein solcher Erlaubnißschein muß enthalten:
1) den Namen und Wohnort des Absenders;
2) die Quantität, welche eingeführt werden

soll, in Buchstaben ausgedrückt;
3) den Namen und Wohnort des Empfän¬

gers;
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- ) die Zeit der Gültigkeit des Erlaubniß-
scheins, welche nach der Entfernung des
Absendungsorts vom Bestimmungsorte zu
ermessen, über den Zeitraum von sechs
Wochen jedoch nicht auszudehnen und in
Buchstaben auszudrücken ist.

Der Erlaubnißschein muß, wenn die Ein¬
fuhr aus einem nicht zu dem Steuervereine ge¬
hörigen Staate (dem gemeinschaftlichen
Auslande)  erfolgt, bei dem Steueramte des
Eingangs vorgezeigt werden, worauf nach Er-
legungs der Eingangs-Abgabe, welche zu 18 gr.
für 100 Pfund festgesetzt ist — No. 6Y. des
Tarifs der Eingangs- und Ausgangs- Abga¬
ben — die Abfertigung geschiehet.

Erfolgt dagegen die Einfuhr aus einem
der beiden Vereinsstaaten( Königreich Hanno¬
ver, Herzogthum Braunschweig) so muß der
Erlaubnißschein bei der Fabrik, von welcher die
Spielkarten bezogen werden, producirt und das
Fabrikat mit einem Passirschein— oder Ur¬
sprungsbescheinigung, falls die Fabrik zur Ver¬
sendung ihrer Waare mit einer solchen befugt
ist — §. 80. folg, des obgedachten Gesetzes—
versehen werden.

Der Erlaubnißschein muß in beiden Fäl¬
len die Waare bis zum Bestimmungsorte be¬
gleiten und sodann unverweilt, unter Ueberge-
bung der eingeführten Quantität Spielkarten
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zur Stempelung, an dasjenige Stempelbüreau
zurückgeliefert werden, welches den Erlaubniß-
schein ausgestellt hat.

Das Spielkartenstempelbüreau hat über
alle von ihm ertheilte und an dasselbe zurück¬
gelieferte Erlaubnißscheine ein Register zu füh¬
ren und die Stempelung der eingeführten Spiel¬
karten sofort vorzünehmen.

Dieses Register ist am Ende eines jeden
Jahres abzuschließen und dienet bei der über
den Ertrag des Stempels zu führenden Rech¬
nung als Einnahme-Beleg.

§. 2.

Besitz und Gebrauch ungestempelter
Spielkarten.

Außer den Stempelbüreaus, darf Niemand,
mit der gleich zu erwähnenden Ausnahme der
Spielkartenfabrikanten, andere als mit dem ver¬
ordnten Stempel versehene Spielkarten im Be¬
sitz haben; auch ist der Gebrauch derselben ver¬
boten.

Den Spielkartenfabrikanten ist gestattet,
die von ihnen selbst fabricirten Spielkarten un¬
gestempelt in der Fabrik  zu lagern.
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§- 3.

Versendung ungestempelter Spielkarten
aus den Fabriken , innerhalb des

Vereins -Gebiets.

Der Absatz  ungestempelter  Spielkar¬
ten, sowohl im hiesigen Lande, als in das Kö¬
nigreich Hannover und Herzogthum Braun-
schwcig, ist untersagt; durch diese Bestimmung
soll jedoch der Absatz ungestempelter Spielkar¬
ten aus den Fabriken des Landes an die hie¬
sigen Stempelbüreaus und an die Stempelsteuer¬
administrationen der genannten beiden Vereins¬
staaten nicht beschränkt seyn.

Bei solchem Absätze ist das an die Stem¬
pelbüreaus oder, Stempelsteueradministrationen
zu versendende Fabrikat zur Legitimation wäh¬
rend des Transports mit einer Bescheini¬
gung  dieser Behörden, daß dasselbe für sie
bestimmt sey  und einer Ursprungsbe¬
scheinigung  der Fabrik — §. 81. des ob-
gedachten Gesetzes— zu versehen.

Der Spielkartenfabrikant, welcher unge¬
stempelte Spielkarten an das Stempelbüreau
versenden will, um solche zum demnachstigen
eigenen Debit mit dem Stempel versehen zu
lassen, hat sein Fabrikat zur Legitimation wäh¬
rend des Transports mit einer Ursprungsbe-
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scheinigung— §. 81. des obgedachten Gesetzes
— zu versehen.

§. 4.

Ausfuhr von Spielkarten in das
gemeinschaftliche Ausland.

Den Spielkartenfabrikanten bleibt der Ab¬
satz ungestempelter Spielkarten in nicht zum
Steuervereine gehörige Staaten unter Beobach¬
tung folgender Vorschriften gestattet:

1) die Ausfuhr muß über ein Gränzsteuer-
amt erster oder zweiter Claffe geschehen:

2) die Ausfuhr muß bei dem Steueramte
des Absendungsortes declarirt, für den
Betrag des Werthes der auszuführenden
Quantität in der im §. 49- des obge¬
dachten Gesetzes vorgeschriebenen Maaße
Sicherheit geleistet und ein Begleitschein
entnommen werden, in welchem die Zeit
der Gültigkeit, die zu haltende Straße,
der Betrag der beschafften Sicherheit und
das Gränzamt des Ausgangs benannt
seyn muß.

Sind die nach dem Begleitschein obliegen¬
den Verpflichtungen erfüllt und ist der Gegen¬
stand bei der Revision auf dem Gränzamte des
Ausgangs mit der im Begleitschein angegebe¬
nen Gattung und Menge übereinstimmend be¬
funden, auch dessen wirklich erfolgter Ausgang
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nachgewiesen- - §. 56- des obgedachten Ge¬
setzes— so wird das erlegte Depositum er¬
stattet, oder die Löschung der Caution verfügt,
auch die Ablieferung des Begleitscheins be¬
scheinigt.

§- 5.

Strafbestimmungen.
1) Die Einfuhr von Spielkarten ohne die

im §. 1. vorgeschriebene Legitimation
wird mit Consiscation der eingeführten
Spielkarten und einer dem 2fachen und
im Wiederholungsfälle dem üfachen
Werthe derselben gleichkommenden Geld¬
buße bestraft.

2) Die Unterlassung  der im §. 1. vor¬
geschriebenen Zurücklieferung des
Einfuhr - Erlaubnißscheins  wird,
nach Ablauf der für denselben bestimm¬
ten Gültigkeitsfrist und fernerer acht
Tage, mit einer Geldbuße zum Betrage

des Werths der in denselben angegebenen
Quantität Spielkarten bestraft.

3) Der unerlaubte Besitz ungestempelter
Spielkarten (§. 2.) wird mit Consisca-
tion der ungestempelten Spielkarten und
einer Brüche von 5 Rthlr. Cour, geahn¬
det. Wirthe und Kaufleute, welche sich
einer zweiten Contravention schuldig ma-
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chen, haben eine Brüche von 10 Rthlr.
Cour , verwirkt und werden zum dritten
Mal mit der Einziehung der Wiuhschafts-
oder Handels - Concession bestraft.

4 ) Der Gebrauch  ungestempelter Spiel¬
karten wird daneben , an jedem Theilneh-
nehmer an demselben , mit einer Brüche
von 2 Rthlr . Cour , bestraft.

5 ) Der Mangel  der im Z. 3 . und 4 . vor¬
geschriebenen Legitimation  für den
Transport ungestempelter Spielkarten im
Inlands hat die Confiscation der Spiel¬
karten und eine dem 2 - und im Wieder¬

holungsfälle dem llfachen Werth dersel¬
ben gleichkommende Geldbuße zur Folge.

Bloße Formmängel in den Legitima¬
tionen werden mit einer Ordnungsstrafe
1 — 5 Rthlr . Cour , bestraft . ,

6 ) Der unerlaubte Absatz  ungestempelter
Spielkarten in dem hiesigen Lande und
in den Vereinsstaaten ( § . 3 .) wird mit
der Confiscation der abgesetzten Spiel¬
karten und einer dem 2fachen und im

Wiederholungsfälle dem 4fachen Werthe
derselben gleichkommenden Geldbuße ge¬
ahndet.

In allen Fallen , in ' denen die Confisca-
tion eintritt , ist , wenn solche nicht zur Ausfüh¬
rung gebracht werden kann , außer der sonst ver-
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